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Zahlung der deponirten Summe , nach Abzug
der Depositions -Gebühren verlangen.

14 . Hat der Deponent auf eine größere Summe
einen Depositenschein ausgenommen , als er
nachher wirklich zu deponiren im Stande
ist , so kann der Depositar , den Umständen
nach , die Annahme all Depositum verwei¬
gern ; es ist ihm aber auch gestattet , die
vom Deponenten angebotene geringere Summe
gegen eine darüber vom Deponenten zu er-
rhcilende Bescheinigung anzunehmen und
darüber zu quittiren . Durch diese Annahme
der geringeren Summe und die darüber aus¬
gestellte Quittung des Depositars , wird der
auf die größere Summe ausgenommene De¬
positenschein in Ansehung des nicht abgelie-
serten Restes ungültig , es kann also ohne
einen neuen Depositenschein der Rest nicht
gültig deponirt werden.

37 ) Cammer - Bekanntmachung vom 1.
Juki , publ . den 14 . Juli  1841.

AnMndmiggder Es wird hiedurch bekannt gemacht , daß aus
Ls . Sept . 1840 desfälliges Ansuchen des Erbpächters des Herr-
GnmdmdEo - schastlichen Guts Kloster Oestringfelde , im Kirch-

s!ld? stcheüde'^ .sp ' ^ Schortens , Landgerichts - Assessors Ehren-
Helz. traut zu Jever,

die in den §. §. 2 ! — 46 . der Forstordnung
vom 28 . Septbr . 1849 enthaltenen Vorschris-
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